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1 Textliche Festsetzungen (BauGB / BauNVO)

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans „Heinrich-Baumann-Straße“ - 1. Änderung und Erweiterung werden
für seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Mittelbiel“ aus dem

Jahr 2013, des Bebauungsplans Nr. 10 „Oberbiel-West“ von 1991 und dessen 1 Änderung von 1994
sowie des Bebauungsplanes „Heinrich-Baumann-Straße“ aus dem Jahr 2018 durch die Festsetzungen der
vorliegenden 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans ersetzt.

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.1 Mischgebiet i.S.d. § 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO

Die nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 - 8 BauNVO zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen und
Vergnügungsstätten sowie die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten
werden für das Mischgebiet mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.1.2 Urbanes Gebiet i.S.d. § 6a BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO

Die nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise Tankstellen und Vergnügungsstätten bzw.
Vergnügungsstätten i.S.v.§ 4a Abs. 3 Satz 2 BauNVO werden für das Urbane Gebiet mit der lfd. Nr. MU 1
und MU 2 nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.1.3 Eingeschränktes Gewerbegebiet i.S.d. § 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO

1.1.3.1 Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind sowie Vergnügungsstätten werden
nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.1.3.2 Die nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO i.V.m.§ 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen
für gesundheitliche Zwecke sind allgemein zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 Abs. 1 BauNVO und § 20 Abs. 3
BauNVO)

1.2.1 Für das Mischgebiet mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a, das Urbane Gebiet mit der lfd. Nr. MU 2 und MU 3
sowie das eingeschränkte Gewerbegebiet mit der lfd. Nr. GEe 4 gilt die maximal zulässige
Gebäudeoberkante (OKGeb.) in Metern (ü NN) gemäß den Vorgaben der Nutzungsschablone auf der
Plankarte. Als Gebäudeoberkante gilt dabei sowohl der höchstgelegene Abschluss einer Außenwand als
auch der entsprechende Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut oder zwischen Dachhaut und
Dachhaut zweier unterschiedlich oder gleich geneigter Dachflächen (First). Bei Staffelgeschossen gilt die
Oberkante des Daches (zzgl. Attika).

1.2.2 Für das Mischgebiet mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a dürfen technische Aufbauten (z.B. Lüftungen, Aufzüge,
etc.) diese Höhe um max. 1,50 m überschreiten.

1.2.3 Für das Urbane Gebiet mit der lfd. Nr. MU 2 und MU 3 sowie das eingeschränkte Gewerbegebiet mit der
lfd. Nr. GEe 4 dürfen technische Aufbauten (z.B. Lüftungen, Aufzüge, etc.) diese Höhe um max. 2,50 m
überschreiten.

1.3 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs.1 Nr.1 und 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6
BauNVO und § 14 BauNVO)

Im Mischgebiet mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a sowie im Urbanen Gebiet mit der lfd. Nr. MU 2 und MU 3
und im eingeschränkten Gewerbegebiet mit der lfd. Nr. GEe 4 sind Stellplätze, Garagen, Carports und
Nebenanlagen innerhalb der überbaubaren und nicht-überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.4 Geschossflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 BauNVO)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Nr. 3 BauNVO gilt bei der Ermittlung der Geschossfläche,
dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in Geschossen, die keine Vollgeschosse i.S. der Hessischen
Bauordnung (HBO) sind, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer
Umfassungswände, nicht mitzurechnen sind. Ausnahme: Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind die
Geschosse von Tiefgaragen nicht mitzurechnen (keine Anrechnung als Vollgeschosse).

1.5 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB und § 9
Abs.1a BauGB)

1.5.1 Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässiger Weise zu befestigen,
also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster mit einer
Mindestfugenweite von 2 cm. Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern.
Bei Betriebs-, Lager- und Hofflächen sowie Anlieferungsbereichen ist aus Gründen der Betriebssicherheit
sowie bei Zufahrten, Stellplätzen und Gehwegen, die mit Rollstühlen und Rollatoren befahren werden,
eine wasserundurchlässige Befestigung zulässig.

1.5.2 Je 5 Stellplätze ist mindestens 1 standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu
unterhalten. Siehe Artenliste.

1.5.3 Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sind für die Außenbeleuchtung
ausschließlich Leuchten (geschlossene Gehäuse) mit starker Bodenausrichtung und geringer
Seitenstrahlung zulässig. Zudem sind ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder
Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einem Licht-Farbspektrum bis maximal 3.000 Kelvin (warmes
Weißlicht) oder gelbes Licht (ca. 1.800 Kelvin) zulässig.

1.5.4 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):

1.5.4.1 Entwicklungsziel: Extensivgrünland

Maßnahmen: Innerhalb der Flächen ohne Grünland ist eine naturnahe Grünlandanlage durch Einsaat
einer regionaltypischen Saatgutmischung oder durch eine Mahdgutübertragung von in der Umgebung
vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen vorzunehmen. Das Grünland ist (anschließend) extensiv
durch eine ein- bis zweischürige Mahd mit Abfuhr des Mahdguts zu pflegen. In den ersten 3 Jahren nach
Anlage ist zudem eine dreischürige Mahd mit Abfuhr des Mahdguts zulässig. Alternativ zur Mähnutzung ist
eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegängen pro Jahr möglich. Eine Düngung und der Einsatz von
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln sind unzulässig.

1.5.4.2 Entwicklungsziel: Strukturierte Blühstreifen - CEF 1: Rebhuhn

(Flst. 10, Flur 13, Gemarkung Oberbiel; Flst. 23, Flur 14, Gemarkung Oberbiel; Flst. 180 tlw., Flur 8,
Gemarkung Burgsolms; Flst. 211 tlw., Flur 8, Gemarkung Burgsolms; Flst. 203 tlw. Flur 8, Gemarkung
Burgsolms)

Maßnahmen: Anlage eines ein- bis zweijährigen Blühstreifens mit regionaltypischem Saatgut (z.B.
„Göttinger Mischung“). Hierzu ist die Fläche jeweils nach oberflächlicher Bodenbearbeitung bis spätestens
30.04. zur Hälfte einzusäen, die andere Hälfte bleibt zweijährig stehen. Im Folgejahr werden die
bearbeitete und die unbearbeitete Hälfte getauscht, so dass jede Hälfte innerhalb von zwei Jahren einmal
bearbeitet wird und keine Gehölze aufwachsen können. Die Vegetation bleibt über den Winter bestehen.
Die Bodenbearbeitung erfolgt erst nach dem Winter im Frühjahr im Zusammenhang mit der Neueinsaat.
Der Einsatz von Düngemitteln und chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.

1.5.4.3 Entwicklungsziel: Strukturierte Blühstreifen - CEF 1: Rebhuhn

(Flst. 126, Flur 12, Gemarkung Albshausen)

Maßnahmen: Anlage eines ein- bis zweijährigen Blühstreifens mit regionaltypischem Saatgut (z.B.
„Göttinger Mischung“). Hierzu ist die Fläche jeweils nach oberflächlicher Bodenbearbeitung bis spätestens
30.04. zur Hälfte einzusäen, die andere Hälfte bleibt zweijährig stehen. Im Folgejahr werden die
bearbeitete und die unbearbeitete Hälfte getauscht, so dass jede Hälfte innerhalb von zwei Jahren einmal
bearbeitet wird und keine Gehölze aufwachsen können. Die Vegetation bleibt über den Winter bestehen.
Die Bodenbearbeitung erfolgt erst nach dem Winter im Frühjahr im Zusammenhang mit der Neueinsaat.
Der Einsatz von Düngemitteln und chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.

Hinweis: Zur Vereinfachung der landwirtschaftlichen Nutzung kann anstelle der vollständigen
Beanspruchung der Flurstücke 126 und 128 die Anlage des Blühstreifens gemäß der Planzeichnung
„Alternativstandort“ erfolgen. Hierzu sind Abstimmungen mit den Eigentümern und dem Bewirtschafter
zutreffen.

1.5.4.4 Entwicklungsziel: Bunt- und Schwarzbrachstreifen - CEF 2: Feldlerche

(Flst. 128, Flur 12, Gemarkung Albshausen)

Maßnahmen: Anlage eines Blühstreifens mit regionaltypischem Saatgut (z.B. „Göttinger Mischung“) und
einer Breite von mindestens 7 m sowie einer angrenzenden Schwarzbrache mit einer Breite von mind. 3
m. Hierzu ist die Fläche nach jährlicher oberflächlicher Bodenbearbeitung bis spätestens 30.04. im Bereich
des Blühstreifens einzusäen, die andere Hälfte verbleibt ohne Einsaat. Die Vegetation bleibt über den
Winter bestehen. Die Bodenbearbeitung erfolgt erst nach dem Winter im Frühjahr im Zusammenhang mit
der Neueinsaat. Der Einsatz von Düngemitteln und chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist
unzulässig.

Hinweis: Zur Vereinfachung der landwirtschaftlichen Nutzung kann anstelle der vollständigen
Beanspruchung der Flurstücke 126 und 128 die Anlage des Blühstreifens gemäß der Planzeichnung
„Alternativstandort“ erfolgen. Hierzu sind Abstimmungen mit den Eigentümern und dem Bewirtschafter
zutreffen.

1.5.4.5 Entwicklungsziel: Gehölzstruktur - CEF 3: Gehölzbrüter

(Flst. 19/2 tlw., Flst. 21 tlw., Flur 7, Gemarkung Niederbiel)

Maßnahmen: Die Flächen sind als Gehölzstreifen mit vorgelagertem Saumstreifen zu entwickeln. Hierzu
ist gemäß Plankarte ein 5 m breiter Streifen alle 5 Jahre zwischen 01.10. und 28.02. zu mähen bzw.
freizuschneiden und das Schnittgut abzufahren. Auf dem übrigen Flächenanteil sind je 3 m² ein
heimischer standortgerechter Laubstrauch/ -baum (Artenlisten 1 und 2, mindestens acht verschiedene
Arten) anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten.

1.5.4.6 Entwicklungsziel: Streuobstkomplex

(Flst. 88, Flst. 89, Flur 13, Gemarkung Oberbiel)

Maßnahmen: Die Flächen sind als extensiv zu bewirtschaftende Streuobstwiesen zu entwickeln. Hierzu
sind hochstämmige Obstbäume (Artenliste 3) gemäß Plankarte zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen
(fachgerechter Schnitt). Eine Verschiebung der Baumstandorte um bis zu 5 m ist zulässig. Das Grünland
ist extensiv in Form einer ein- bis zweischürigen Mahd zu bewirtschaften. Das Schnittgut ist
abzutransportieren. Alternativ zur Mähnutzung ist eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegängen pro
Jahr zulässig. Eine dauerhafte Koppelhaltung ist unzulässig. Der Einsatz von Düngemitteln und
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist unzulässig.

1.5.4.7 Entwicklungsziel: Streuobstwiese

(Flst. 195 tlw., 210 tlw., 212 tlw., 213, Flur 8, Gemarkung Burgsolms)

Maßnahmen: Die Flächen sind als extensiv zu bewirtschaftende Streuobstwiesen mit einer Dichte von 1
Obstbaum je 150 m² zu entwickeln. Hierzu sind hochstämmige Obstbäume (Artenliste 3) zu pflanzen und
die bestehenden Obstbäume anzurechnen. Die Obstbäume sind dauerhaft zu pflegen (fachgerechter
Schnitt). Für die Neuanlage des Grünlandes ist regionaltypisches Saatgut oder das 
Heumulchsaatverfahren zu verwenden. Das Grünland ist extensiv in Form einer ein- bis zweischürigen 
Mahd zu bewirtschaften. In den ersten 5 Jahren ist eine dreischürige Mahd, um das Aufkommen von
Gehölzen zu reduzieren, zulässig. Das Schnittgut ist abzutransportieren. Alternativ zur Mähnutzung ist
eine extensive Beweidung bei 1-2 Weidegängen pro Jahr zulässig. Falls erforderlich kann eine Nachmahd
vorgenommen werden. Der Einsatz von Düngemitteln und chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln
ist unzulässig.

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  17.11.2020

 08.06.2021

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde  ortsüblich

bekanntgemacht am  15.07.2021

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  15.07.2021

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  23.07.2021

bis einschließlich  03.09.2021

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  02.06.2022

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  10.06.2022

bis einschließlich  15.07.2022

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 5 HGO und

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO und § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch die

Stadtverordnetenversammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgen in den Stadtnachrichten Solms und Braunfels als

amtliches Bekanntmachungsorgan.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu
ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass
die für  die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten
worden sind.

Solms, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Solms, den ___.___.______

___________

Bürgermeister

Stadt Solms, Stadtteil Oberbiel
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.06.2020 (GVBl. S. 378),

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 30.09.2021 (GVBl. S. 602),

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020
(GVBl. S.915).

Zeichenerklärung

Plankarte 1
Gemarkung Oberbiel
Maßstab 1 : 1.000

Plankarte 2
Gemarkung Oberbiel
Maßstab 1 : 1.000

Plankarte 3
Gemarkung Oberbiel
Maßstab 1 : 1.000

Plankarte 4
Gemarkung Albshausen
Maßstab 1 : 1.000

Plankarte 5
Gemarkung Burgsolms
Maßstab 1 : 1.000 Plankarte 1,3

Plankarte 2

Plankarte 5
Plankarte 4

1.5.4.8 Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen:
Innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen Bäume und Sträucher dauerhaft zu erhalten.
Standortfremde, nicht heimische Arten sind sukzessiv zu entfernen und durch standortgerechte,
einheimische Laubgehölze zu ersetzen.

1.5.4.9 Entwicklungsziel: Reptilienhabitat

(Flst. 180 tlw., 195 tlw. und 211 tlw., Flur 8, Gemarkung Burgsolms)

Maßnahmen: Innerhalb der Fläche sind ein bis zwei Sandlinsen in den Boden einzulassen, ein bis zwei
Totholzhaufen aus Laubholzstämmen und -ästen sowie ein bis zwei Lesesteinhaufen aus autochthonen
Gesteinen anzulegen. Die jeweilige Fläche der genannten Strukturen beträgt 2 bis 4 m². Die Anlage von
Kleingewässern (z. B. für die Ringelnatter) ist zulässig. Die gesamte Fläche ist ausschließlich der zum
Erhalt festgesetzten Gehölze jährlich ab 01.09. zu mähen bzw. freizuschneiden. Das Mahdgut ist
abzutransportieren.

1.5.5 Nachrichtliche Übernahme und Hinweis (keine Festsetzung): Das Defizit von -116.172 Biotopwertpunkten

wird durch die Zuordnung zweier Ökokontomaßnamen der Stadt Solms sowie mittels der nachfolgenden

Ökokontomaßnahmen der Hessischen Landgesellschaft (HLG) unter 1.5.6 kompensiert.

Die Ökokontomaßnahme „Naturnahe Umgestaltung des Unterlaufs des Solmsbaches“ der Stadt Solms mit
übrigen +13.521 Punkten auf 1.498 m² des Flurstücks Gemarkung Burgsolms, Flur 5, Nr. 207 wird

vollständig abgebucht bzw. zugeordnet. Die übrigen +52.651 BWP werden der Ökokontomaßnahme
„Renaturierung des Solmsbaches“ auf den Flurstücken Gemarkung Burgsolms, Flur 15, Nr. 80/2, sowie
Flur 20, Nr. 103, 104, 105 zugeordnet. Hierbei werden 3.782 m² von den genannten Flurstücken belegt.

1.5.6 Nachrichtliche Übernahme und Hinweis (keine Festsetzung): Der übrige naturschutzrechtliche Ausgleich
erfolgt über 50.000 Biotopwertpunkte der Maßnahme „Moorrenaturierung Mondscheinstrauch“ der
Hessischen Landgesellschaft (HLG) auf dem Flurstück Gemarkung Neustadt, Flur 1, Nr. 61 tlw. Der
Vertrag zum Ankauf der 50.000 BWP und der einhergehenden Zuordnung von 1.838 m² der

Ökokontomaßnahme, genehmigt durch die Untere Naturschutzbehörde Marburg-Biedenkopf, wurde am
08.09.2022 von der Stadt Solms unterzeichnet.

1.6 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Für die Funktionsfähigkeit der Infrastruktur (Trinkwasserversorgungsleitung,
Schmutzwassersammelleitung und Regenwassersammelleitung) werden Geh-, Fahr-, und Leitungsrechte
gemäß Plankarte mitaufgenommen.

1.7 Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §
1 Abs. 4 BauNVO und § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

1.7.1 Für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr - 6:00 Uhr) gelten für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt
werden können, erhöhte Anforderungen an den baulichen Schallschutz zur Berücksichtigung des
größeren Schutzbedürfnisses in der Nacht. Für diese Raumgruppen sind die Einstufungen des
Plangebietes in die Lärmpegelbereiche gemäß der Themenkarte (siehe Abb. 1 und Abb. 2) bei der
Ableitung der Anforderungen zum passiven Schallschutz nach Tabelle 7 der DIN 4109-1 [2018]
heranzuziehen.

Abb. 1: Berechnung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [2018], tags
(Quelle: GSA Ziegelmeyer GmbH, Geräuschimmissionsprognose September 2021, S. 27)

Abb. 2: Berechnung der Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 [2018], nachts
(Quelle: GSA Ziegelmeyer GmbH, Geräuschimmissionsprognose September 2021, S. 28)

1.7.2 In Räumen im LPB ≥ III, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden und in schutzbedürftigen Räumen
mit Sauerstoff verbrauchender Energiequelle, ist durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für
ausreichende Belüftung bei geschlossenen Fensteranlagen zu sorgen.

1.7.3 Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewiesen
wird, dass - insbesondere an gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten oder den Lärmquellen
abgewandten Gebäudeteilen - geringere Schalldämm-Maße erforderlich werden und/oder aufgrund der
Bauweise der Gebäude die erforderliche Raumbelüftung durch Lüftungsanlagen (z.B. bei Passivbauweise)
hergestellt werden.

1.8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Je Baumsymbol in der Planzeichnung sowie je Baugrundstück ist mindestens ein einheimischer,
standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Bei Abgang sind
Ersatzpflanzungen vorzunehmen, siehe Artenliste. Die Standorte der Bäume dürfen um bis zu 5 m von der
Eintragung in der Plankarte abweichen.

1.9 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers (§ 9 Abs.1 Nr. 26
BauGB)

Für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers: Von der
Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf dem Grundstück zu dulden,
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. Sie können von den
Grundstückseigentümern durch die Errichtung von Stützmauern bis zu 1,0 m (Höchstmaß) abgewendet
werden.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5 HBO)

2.1 Dachgestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

2.1.1 Dachneigung

2.1.1.1 Für das Mischgebiet mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a sind Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung
von 20° bis 40° sowie Flachdächer mit einer Neigung bis zu 5° zulässig.

2.1.1.2 Für das Urbane Gebiet mit der lfd. Nr. MU 2 und MU 3 und das eingeschränkte Gewerbegebiet mit der lfd.
Nr. GEe 4 sind Flach-, Sattel- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer Dachneigung von max. 15°
zulässig. Die Festsetzung gilt nur für die Hauptdächer der Gebäude, bei Nebendächern sind
Abweichungen zulässig.

2.1.2 Dacheindeckung

Zur Dacheindeckung sind nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in dunklen (anthrazit, schwarz,
grau) und roten Farbtönen (braun, ziegelrot, dunkelrot) sowie dauerhafte Begrünungen zulässig. Anlagen
zur aktiven Nutzung von Solarenergie oder Photovoltaik sind ausdrücklich zulässig.

2.2 Werbeanlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Werbeanlagen (z.B. Pylone) sind nur am Ort der Leistung zulässig. Sie dürfen die Traufhöhe der
Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf den Dachflächen ist nicht
zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 10m²
und eine Gesamthöhe von 6m über dem Betriebsniveau nicht überschreiten.

Folgende Werbeanlagen sind nicht zulässig:

- Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien

- Werbung mit Blink- und Wechselbeleuchtung

- Werbung an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen

2.3 Gestaltung der Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.3.1 Für das Mischgebiet mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,20 m über
der Geländeoberkante sowie ein Mindestbodenabstand von 0,15 m zulässig. Zaunanlagen sind zu mind.
70% mit standortgerechten Kletterpflanzen zu begrünen.

2.3.2 Für das Urbane Gebiet mit der lfd. Nr. MU 2 und MU 3 sowie das eingeschränkte Gewerbegebiet mit der
lfd. Nr. GEe 4 sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,00 m über der Geländeoberkante zzgl. nach
innen abgewinkelter Überstände zulässig.

2.4 Grundstücksfreiflächen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO

2.4.1 100% der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche laut GRZ) sind als Garten,
Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 30% mit einheimischen,
standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein Laubbaum je 25 m², ein Strauch je 1 m²
Grundstücksfläche (siehe Artenliste). Die bestehenden Sträucher und Bäume können bei Erhalt zur
Anrechnung gebracht werden.

2.4.2 Die Gestaltung in Form von flächenhaften Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen von mehr als 1 m²
Fläche oder in der Summe von 5 m² sind unzulässig, soweit sie nicht dem Spritzwasserschutz am
Gebäude dienen (dem Spritzwasserschutz dienen Hausumrandungen entsprechend dem jeweiligen
Dachüberstand).

3 Wasserrechtliche Festsetzung

3.1.1 Im Bereich des Mischgebietes mit der lfd. Nr. MI 1 und MI 1a ist das Niederschlagswasser nicht begrünter
Dachflächen in einer Zisterne aufzufangen und als Brauchwasser (z.B. für die Gartenbewässerung) zu
nutzen. Das Gesamtvolumen der Zisterne muss mindestens 6 m³ betragen, davon müssen 3 m³
Retentionsraum vorgehalten werden.

3.1.2 Im Bereich des Urbanen Gebietes mit der lfd. Nr. MU 2 ist für das Niederschlagswasser eine
Regenrückhaltung von 22 m³ auf dem Grundstück vorzusehen

3.1.3 Im Bereich des Urbanen Gebietes mit der lfd. Nr. MU 3 und dem eingeschränkten Gewerbegebiet mit der
lfd. Nr. GEe 4 ist für das Niederschlagswasser eine Regenrückhaltung von 14 m³ auf dem jeweiligen
Grundstück vorzusehen.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

4.1 Stellplatzsatzung

Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vorschriften der
Stellplatzsatzung der Stadt Solms in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung ergänzt.

4.2 Denkmalschutz

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege,
Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21
HDSchG).

4.3 Verwertung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne
Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55
Abs. 2 Satz 1 WHG).

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden,
wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 Abs.4 HWG).

4.4 Hinweise für den Bauantrag/Baugenehmigungsverfahren/Bauherr

Freiflächengestaltungsplan: Zusammen mit dem Bauantrag bzw. der Mitteilung baugenehmigungsfreier
Vorhaben gemäß § 64 HBO ist für jede Baumaßnahme auch ein Freiflächengestaltungsplan
ein-zureichen, aus dem die Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplanes prüffähig erkennbar ist.
In diesem sind insbesondere die bebauten Flächen, sonstige befestigte Flächen wie Zufahrten, Stellplätze
etc. und die Art der Befestigung, die bepflanzten Flächen und die Art der Bepflanzung und weitere
freiflächenbezogene Festsetzungen (z. B. Höhenveränderungen, Lage, Größe und Gestaltung von
Entwässerungsmulden und weitere Veränderungen in der Freifläche) entsprechend der Vorgabe des
Bebauungsplans darzustellen. Der Freiflächengestaltungsplan ist durch eine qualifizierte Person (z.B.
Architekt, Dipl. Ing. Landespflege, etc.) zu erstellen und zu unterzeichnen.

4.5 Artenschutz

4.5.1 Die Beachtung der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG gilt auch bei der nachfolgenden konkreten
Planumsetzung. Der Vorhabenträger bzw. Bauherr muss dem Erfordernis des Artenschutzes Rechnung
tragen (Prüfung der Artenschutzbelange bei allen genehmigungs-pflichtigen Planungs- und
Zulassungsverfahren, gilt auch für Vorhaben nach §§ 62 ff. HBO).

4.5.2 Bauzeitenregelung (Brutvögel): Baubedingt kann es im Rahmen von Gehölzfällungen und der
Baufeldräumung bei europäischen Vogelarten zur Tötung von Individuen oder deren Gelege kommen.
Verbotstatbestände der Tötung lassen sich im Wesentlichen vermeiden, wenn die Baufeldfreimachung
und Fällung von Gehölzen außerhalb der Brut-, Fortpflanzungs- und Vegetationsperiode erfolgt
(Schutzzeitraum: 1. März bis 30. September, vgl. auch § 39 BNatSChG). Dies gilt auch für
Erschließungsarbeiten.

4.5.3 Ökologisch-biologische Baubegleitung: Die Maßnahmen zum Artenschutz sind unter ökologischer

Baubegleitung (ÖBB) auszuführen und zu dokumentieren.

4.5.4 Kommunikation der Maßnahmen zum Artenschutz: Die für den Artenschutz erforderlichen
Vermeidungsmaßnahmen (Punkt 3.10.1 und 3.10.2) sind den ausführenden Baufirmen sowie der
Bauleitung schriftlich mitzuteilen.

4.5.5 Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten ist für alle spiegelnden Gebäudeteile
die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von
Markierungen (Punktraster, Streifen) zu reduzieren. Zur Verringerung der Spiegelwirkung ist eine
Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zulässig. Dies gilt auch in Bezug auf
transparenten Brüstungen.

4.6 Brandschutz

In der Stadt Solms steht für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Hubrettungsgerät nicht zur
Verfügung (siehe Begründung, Kapitel 8.6).

4.7 Bergaufsicht

Der Geltungsbereich der o. g. Bauleitplanung liegt im Gebiet zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in denen
das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen nach den hier vorhandenen
Unterlagen außerhalb des Planungsbereiches.

4.8 Bodenschutz

4.8.1 Gemäß § 202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie
bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand
zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (siehe Begründung).

4.8.2 Um den Bodenschutz auf der Baustelle gewährleisten zu können sind technische oder organisatorische
Vorkehrungen gegen eine Bodenverdichtung zu treffen. Auf die Durchführung einer bodenkundlichen
Baubegleitung wird verwiesen.

4.9 Hochspannungsfreileitung

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Leitungsschutzbereiches unserer
110-kV-Hochspannungsfreileitung „Abzweig Burgsolms“, LH-12-2000 (Mast 020-022). Der
Leitungsschutzstreifen im Bereich der Freileitung gemäß Plankarte ist von baulichen Anlagen
(Hochbauten) gemäß den Schutzbestimmungen der Avacon Netz GmbH freizuhalten.

4.10 Pflanzmaßnahmen im Bereich des Elsenbaches

Im Bereich des Gewässerrandstreifens des Elsenbaches (siehe B-Plan „Gewerbegebiet Mittelbiel“) sind
keine standortfremden Bäume oder Sträuchern zu pflanzen.

4.11 DIN-Vorschriften

Die DIN 4109-1 [2018-01] „Schallschutz im Hochbau - Mindestanforderungen, Abschnitt 7, können bei der
Stadt Solms in der Bauverwaltung, eingesehen werden.

4.12 EAM-Netz

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsanlagen und Stromversorgungsleitungen der EAM-Netz GmbH.
Weitere Hinweise, siehe Begründung (Kapitel 13).

4.13 Landschaftsschutzgebiet

Ein Teil der Ausgleichsmaßnahmen (siehe Plankarte 5) befindet sich im LSG „Auenverbund Lahn-Dill“.

4.14 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn Obst- und Kleinbäume (2. Ordnung):

Acer platanoides - Spitzahorn Malus domestica - Apfel

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Prunus avium - Kulturkirsche

Carpinus betulus - Hainbuche Prunus cerasus - Sauerkirsche

Fraxinus excelsior - Esche Prunus div. spec. - Kirsche, Pflaume

Prunus avium - Vogelkirsche Pyrus communis - Birne

Prunus padus - Traubenkirsche Pyrus pyraster - Wildbirne

Quercus petraea - Traubeneiche Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Quercus robur - Stieleiche Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel

Cornus mas - Kornelkirsche Prunus spinosa - Schlehe

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Corylus avellana - Hasel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Crataegus spec. - Weißdorn Rosa spinosissima - Bibernellrose

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen Rosa villosa - Apfelrose

Frangula alnus - Faulbaum Salix caprea - Salweide

Ligustrum vulgare - Liguster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera caprifolium - Echtes Geißblatt Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Artenliste 3 (Streuobstwiese/ -komplexe):

Sortenauswahl mit Mindest-Pflanzqualität: H., 3 x v., m. B. 14-16 cm.

Rote Sternrenette - Apfel Winterrambour - Apfel

Roter Boskoop - Apfel Kaiser Wilhelm - Apfel

Graue französische Renette - Apfel Schöner von Nordhausen - Apfel

Rheinischer Bohnapfel - Apfel Jakob Lebel - Apfel

Riesenboiken - Apfel Clapps Liebling - Birne

Gravensteiner - Apfel Gute Graue - Birne

Roter Trierer Weinapfel - Apfel Frühe von Trevoux - Birne

Winterglockenapfel - Apfel Große schwarze Knorpelkirsche - Kirsche

Roter Herbstkalvill - Apfel Schneiders späte Knorpelkirsche - Kirsche

Kernobstgewächse:

Cydonia oblonga - Quitte

Sorbus domestica - Speierling

Sorbus torminalis - Elsbeere

Artenliste 4 (Kletterpflanzen):

Clematis vitalba - Wald-Rebe Lonicera spec. - Heckenkirsche

Humulus lupulus - Hopfen Parthenocissus tricusp. - Wilder Wein

Hedera helix - Efeu Rose - Rosa div. spec.

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird
hingewiesen.
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